
Veröffentlichung aufgrund Untersuchungsergebnisse gemäß § 40 Abs. 1a Nr. 3 LFGB 
 

 

Datum der Veröffentlichung:  25. Oktober 2023 
  
Betriebsbezeichnung:  Lebensmittelmarkt Taban 
  
Anschrift:  Am Hulsberg 141 – 143 

28205 Bremen 
  
Feststellungstag:  20. September 2023 
  
 
 
Sachverhalt/ Grund der Beanstandung: 

 

 
Hygienemängel im Fleisch- und Wursttresen 
 
Der im Gebrauch befindliche Fleischwolf (gewolftes Fleisch befand sich zum Kontrollzeitpunkt 
bereits im Verkaufstresen) wies in mehreren Teilbereichen ältere angetrocknete Fleischreste 
auf. Eine ordnungsgemäße Reinigung fand nicht im ausreichendem Maß statt. 
 
Der im Gebrauch befindliche hölzerne Hackklotz wies an der Oberfläche zum Teil tiefe 
Einkerbungen auf. Dazu fand keine ordnungsgemäße Reinigung statt, da auch auf dem 
Hackklotz ältere angetrocknete Fleischreste und Fleischbestandteile vorgefunden wurden. 
 
Unsachgemäße Lagerung im Kühlraum für Fleisch- und Wurstwaren 
 
Im Kühlraum wurde ein geöffneter Karton mit Hähnchenschenkel vorgefunden, der ein 
überschrittenes Verbrauchsdatum (19.09.2023) aufwies. Einige Hähnchenschenkel wurden 
augenscheinlich bereits entnommen und im Tresenbereich wurden ferner dem Verbraucher lose 
Hähnchenschenkel feilgeboten. 
 
Zum wiederholten Male wurde im Kühlraum für Fleisch- und Wurstwaren eine Vielzahl an 
Kartonagen (hier Datteln) gelagert vorgefunden. Ferner wurde auch die Tonne zur 
Speiserestentsorgung abgestellt vorgefunden. Es fand keine erforderliche Trennung zu den 
Fleisch- und Wurstwaren statt. 
 
 
 
Rechtsgrundlage: Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über 

Lebensmittelhygiene 
 

Hinweis zur Mängelbeseitigung:  
(Mängel behoben am) 

zurzeit keine Angaben 
 
 
 

  
Löschdatum:  25. April 2024 

 


